
Bei dieser Checkliste handelt es sich lediglich um eine Hilfestellung für den Ablauf des Promotionsverfahrens. 
Rechtlich bindend sind die Inhalte der Allgemeinen Promotionsordnung der Universität Augsburg und die der 

Fachpromotionsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Augsburg. 
 

Stand: 10.03.2022 

 
 Checkliste für die Promovenden 

 
A) Vorverfahren: Registrierung als Doktorand 

 
Damit die geplanten Promotionsverfahren der Fakultät nicht erst bei der 
Einreichung der Dissertation und dem damit verbundenen Antrag auf Zulassung 
zur Promotion bekannt werden, hat die Mathematisch-Naturwissenschaftlich-
Technische Fakultät die Vorstufe „Registrierung als Doktorand“ eingeführt. Diese 
Registrierung erfolgt bereits zu Beginn der Promotion. 
 
Für die Registrierung als Doktorand ist ein Antrag (siehe Anlage 1a) 
einzureichen. Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 
- ein unterschriebener Lebenslauf 
- die Abschlusszeugnisse (Diplom, Master oder Erste Staatsprüfung) und 

Urkunden (Kopie jeweils ausreichend, keine beglaubigten Exemplare 
notwendig) sowie das Notenblatt aus dem u.a. die Note der Abschlussarbeit 
ersichtlich ist. 

- die schriftliche Betreuungszusage der Betreuerin/des Betreuers des jeweiligen 
Promotionsverfahrens (Anlage 3) 

- Falls Sie sich zusätzlich noch als Promotionsstudent einschreiben möchten, 
reichen Sie bitte auch noch das von der Betreuerin / dem Betreuer 
unterschriebene Formular der Studentenkanzlei (https://www.uni-
augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/studentenkanzlei/antrage/) („Betreuungsbestätigung 
für ein Promotionsstudium“) mit ein. Wir holen zeitgleich zur Registrierung die 
Unterschrift des Dekans ein.  

 
Es wird bereits bei der Registrierung als Doktorand geprüft, ob die Grundvoraus-
setzungen für die Zulassung zur Promotion (§ 4 PromOMNTF) erfüllt sind. 
 
Achtung: Dies ist nur ein Vorverfahren! Die tatsächliche Zulassung zur 
Promotion erfolgt erst bei Einreichung der Dissertation und des 
Promotionsgesuches (§ 7 APromO) mit allen notwendigen Unterlagen (siehe 
Buchstaben B und C). 

 
 

B) Einleitung des Promotionsverfahrens 
(= vom Bewerber zu erbringende Leistungen) 

 
a) Schriftliches Gesuch um Zulassung zur Promotion beim Vorsitzenden des 

Ständigen Promotionsausschusses der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-
Technischen Fakultät, bestehend aus folgenden Unterlagen: 

 
1) Antrag auf Zulassung zur Promotion (Anlage 1b) 
2) Antrag auf weiblichen Doktorgrad (Anlage 2) 
3) Lebenslauf des Bewerbers (ausgedruckt und unterschrieben)  
4) Ein amtliches Führungszeugnis, welches nicht älter als sechs Monate 

sein darf 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/studentenkanzlei/antrage/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/studentenkanzlei/antrage/
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5) Die schriftliche Betreuungszusage der Betreuerin/des Betreuers 
(Anlage 3) 

6) Die Studienbücher oder vergleichbare Aufstellungen über die erbrach-
ten Leistungen in dem Hochschulstudium, das der zur Promotion 
berechtigenden Prüfung vorausgeht. ( in der MNTF nicht relevant) 

7) Ein Nachweis über die Ablegung der zur Promotion berechtigenden 
Prüfung: Diplom- oder Masterprüfungszeugnis oder Erste 
Staatsprüfung Lehramt Gymnasium (Endnote jeweils nicht schlechter 
als 2,5 und schriftliche Abschlussarbeit mindestens Note „gut“ ) 

8) der Nachweis ausreichender Beherrschung der deutschen oder 
englischen Sprache (z.B. Zeugnisse über Sprachkurse)  

9) die Dissertation einschließlich ihrer Anlagen in Maschinenschrift oder 
Druck in dreifacher Ausfertigung. Der Druck der drei Ausfertigungen 
soll in der Regel doppelseitig erfolgen. Ein Muster für das Titelblatt der 
Dissertation finden Sie in der Anlage 7. Soll ein dritter Gutachter bestellt 
werden, muss ein zusätzliches Exemplar der Arbeit eingereicht werden 
und die kompletten Kontaktdaten des dritten Gutachters geliefert 
werden. Die Abfassung der Dissertation erfolgt in deutscher oder in 
Ausnahmefällen in englischer Sprache. Im Ausnahmefall muss die 
Betreuerin/der Betreuer schriftlich bestätigen (Anlage 4), dass die 
Begutachtung gesichert ist. Die Bestätigung ist beizufügen. 
 
Spätestens bei der Abgabe der Pflichtexemplare nach der mündlichen 
Prüfung: 

- müssen auf der Rückseite des Titelblattes die Namen der 
beiden Gutachter und der Tag der mündlichen Prüfung stehen 

 
10)  Die Erklärungen sowie die Versicherung an Eides statt (Anlage 5 und 6) 
11)  Eine elektronische Fassung der Dissertation (pdf-Format) bitte bei 

Abgabe der Arbeit auf einem USB-Stick mitbringen. 
 

b) Die in der Dissertation angewandten Methoden müssen in den Bereich einer 
in der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät vertretenen 
Fachwissenschaft fallen. 

 
 

C) Ablauf des Promotionsverfahrens 
 

a) Dissertation 
 

1) Nach Prüfung der Unterlagen entscheidet der Vorsitzende des 
Ständigen Promotionsausschusses, ob die Voraussetzungen der 
Zulassung der Bewerberin/des Bewerbers zur Promotion vorliegen und 
benachrichtigt diese(n) schriftlich. 

2) Der Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschusses bestimmt für 
die Begutachtung der Dissertation zwei fachlich zuständige 
mitwirkungsberechtigte Personen im Sinne von § 2 Abs. 1 und 2 
APromO. Der Betreuer oder die Betreuerin ist grundsätzlich als 
Erstgutachter oder Erstgutachterin zu bestellen. 



3 
 

3) Die Gutachter, denen die Dissertation gleichzeitig zuzuleiten ist, sollen 
ihre Voten binnen sechs Monaten abgeben. 

4) Die Dissertation kann dem Bewerber durch den Vorsitzenden des 
Ständigen Promotionsausschusses zur Umarbeitung oder zur Erfüllung 
bestimmter Auflagen zurückgegeben werden, wenn die Gutachter dies 
vorschlagen. 

5) Die Dissertation und die Gutachten sind zwei Wochen im Dekanat der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät auszulegen. 
Dies gilt auch für Ergänzungen und Änderungen der Gutachten. 

 
b) Mündliche Prüfung 

 
1) Die mündliche Prüfung findet nach Annahme der Dissertation statt. 

Sie soll in der Regel binnen drei Monaten nach deren Annahme 
abgehalten werden. Während der vorlesungsfreien Zeit finden im 
Allgemeinen keine mündlichen Prüfungen statt. Ausnahmen sind aus 
wichtigem Grund mit Zustimmung aller Beteiligten zulässig. 
Der Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschusses lädt die 
Bewerberin/den Bewerber unter Benennung der für die Prüfung 
vorgesehenen mitwirkungsberechtigten Lehrpersonen mit mindestens 
zweiwöchiger Frist ein. Diese Frist kann vom Vorsitzenden des 
Ständigen Promotionsausschusses, mit Zustimmung der 
Bewerberin/des Bewerbers oder auf Antrag der Bewerberin/des 
Bewerbers, auf höchstens eine Woche verkürzt werden. 
 

2) Der Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschusses bestimmt 
neben dem Erst- und Zweitgutachter nach Anhörung des Betreuers 
oder der Betreuerin und des Promovenden ein (Institut für Mathematik) 
bzw. zwei (Institut für Physik / Institut für Materials Resource 
Management) Mitglieder der Prüfungskommission und legt nach 
Rücksprache mit dem Betreuer/der Betreuerin und dem Promovenden 
den Vorsitzenden fest. 
 

3) Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil der 
Prüfung besteht aus der Vorstellung der Dissertation in Form eines 
Vortrages von etwa 30 Minuten Dauer, der zweite Teil aus einer 
wissenschaftlichen Aussprache zur Dissertation, zum Fachgebiet der 
Dissertation sowie zu angrenzenden Gebieten. Der zweite Teil soll 
zwischen 60 und 90 Minuten liegen. 

 
4) Von dem Erfordernis der Durchführung der mündlichen Prüfung in 

deutscher Sprache können Ausnahmen zugelassen werden, wobei die 
Zustimmung aller Mitglieder der Prüfungskommission vorliegen muss. 
In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Ständigen 
Promotionsausschusses. 
 

4) Ist die mündliche Prüfung bestanden, so setzt die Prüfungskommission 
die Gesamtnote der Promotion fest. 
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       D) Nach der Promotion zu erbringende Leistungen 
 

1) Der Bewerber hat die Dissertation binnen einer Frist von zwei Jahren 
nach Bestehen der mündlichen Prüfung in der genehmigten Fassung 
zu veröffentlichen. In den abzuliefernden Exemplaren sind auf der 
Rückseite des Titelblattes die Namen der Gutachter sowie der Tag der 
mündlichen Prüfung anzugeben. Der Lebenslauf und die Versicherung 
an Eides statt sind nicht in die Arbeit aufzunehmen. 
 
Es gibt vier Möglichkeiten der Veröffentlichung: 
 

          1. Elektronische Veröffentlichung: 
      - Abgabe von 5 Pflichtexemplaren in der Fakultätsverwaltung 

     der MNTF 
      - Abstimmung der Version mit der Universitätsbibliothek 

     (OPUS-Bayern) 
   - Formblatt am Ende der Einstellung bei OPUS ausdrucken 
     und zusammen mit den Pflichtexemplaren unterschrieben 
     zur Abholung der Promotionsurkunde mitbringen 
 

2. Über einen Verlag:  
- Nachweis einer Mindestauflage von 150 Exemplaren 
- Abgabe von 7 Pflichtexemplaren dieser Verlagsausgabe 
  (Verlagsvertrag und ISBN-Nr.) in der Fakultätsverwaltung 
  der MNTF 
 

3. Abgabe von 40 Pflichtexemplaren zum Zwecke des 
 Schriftenaustausches kostenfrei bei der Universitätsbibliothek 
 sowie Abgabe eines weiteren Pflichtexemplars für die Akten in 
 der Fakultätsverwaltung (Bitte alle 41 Exemplare zur Abholung 
 der Promotionsurkunde in die Fakultätsverwaltung der MNTF 
 mitbringen.) 
 

4. Print-on-Demand Verfahren: 
- Nachweis der Verfügbarkeit im Buchhandel von mindestens 
  fünf Jahren 
- Abgabe von 7 Pflichtexemplaren dieser Verlagsausgabe 
  (Verlagsvertrag und ISBN-Nr.) in der Fakultätsverwaltung 
  der MNTF. 

 
Bitte beachten Sie bei der Veröffentlichung der Dissertation 
unbedingt auch die Vorgaben der Bibliothek (siehe Anlage: 
„Anforderungen der Universitätsbibliothek an die Dissertationen 
der Universität Augsburg, die durch sie verbreitet bzw. archiviert 
werden“). Sie finden diese Anlage bei den übrigen Anlagen zum 
Promotionsverfahren. 

 
Im Falle der elektronischen Version sind außerdem folgende 
Mindeststandards hinsichtlich der Beschaffenheit der einzu-
reichenden Pflichtexemplare einzuhalten: 
 



5 
 

1. Das verwendete Papier muss weiß, chlorfrei gebleicht und 
    alterungsbeständig sein. Das Papier muss eine Mindeststärke 
    von 80g/m2 aufweisen. Als Formate sind DIN A4 und A5 
    zulässig. Beidseitiger Druck ist möglich. 
 
2. Der Einband muss fest sein, um eine langjährige, intensive 
    Benutzung und das Kopieren von Seiten zu gewährleisten. 
    Ringbuchbindung, Kartonbroschur und sämtliche Binde- 
    methoden, die unter Verwendung von Metall- oder Kunststoff- 
    teilen hergestellt werden, sind nicht zulässig. 
 
3. Bei Dissertationen mit mehr als 500 Seiten (bzw. 500 Blättern 
    bei beidseitigem Druck) sind die Papierexemplare in zwei 
    Bänden anzufertigen. 

 
2) Bei Einreichung der ordnungsgemäßen Exemplare in der 

Fakultätsverwaltung der MNTF wird der Doktorgrad durch 
Aushändigung einer Urkunde verliehen. Das Recht zur Führung des 
Doktorgrades entsteht erst mit der Aushändigung der Urkunde. Der 
Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschusses kann dem 
Bewerber aus wichtigem Grund ausnahmsweise für eine begrenzte Zeit 
(1 Jahr) ermächtigen, den Doktorgrad bereits früher zu führen 
(formloser Antrag an den Vorsitzenden des Ständigen 
Promotionsausschusses nach Ableistung der Disputation auf „vorzeitige 
Führung des Doktorgrades“). 

 
Bitte beachten Sie: Sobald der Fakultätsverwaltung die fertig 
unterschriebene Promotionsurkunde aus der Zentralverwaltung vorliegt, 
bekommen Sie hierüber automatisch eine Information per E-Mail von 
der Fakultätsverwaltung. Erst dann kann im nächsten Schritt der Termin 
zur Abgabe der Pflichtexemplare und gleichzeitig zur Aushändigung der 
Promotionsurkunde mit Herrn Hagen ausgemacht werden. 
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